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Hinweisbekanntmachung 
 
über die öffentliche Bekanntmachung des 2. Nachtrages vom 04.01.2010 zur öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bestwig und der Stadt Meschede über die 
Bildung und Unterhaltung  der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Rund um den Hennesee“ 
vom 19.12.2003 im Amtsblatt Nr. 1 für den Hochsauerlandkreis, erschienen am 25.01.2010 
 
Der 2. Nachtrag vom 04.01.2010 zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bestwig 
und der Stadt Meschede über die Bildung und Unterhaltung  der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Rund 
um den Hennesee“ vom 19.12.2003 ist im Amtsblatt Nr. 1 für den Hochsauerlandkreis, erschienen am 
25.01.2010, öffentlich bekannt gemacht worden. 
 
Hierauf weise ich gemäß § 24 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) hin. 
 
Meschede, 03.03.2010 
 
Stadt Meschede 
Der Bürgermeister 
 
Uli Hess 
 
 

Bekanntmachung 
 

des wesentlichen Inhalts des in der nichtöffentlichen Sitzung des Rates der Stadt Meschede 
am 25. Februar 2010 gefassten Beschlusses 
 
Gem. § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen ist der wesentliche Inhalt der vom Rat ge-
fassten Beschlüsse in öffentlicher Sitzung oder in anderer geeigneter Weise der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. 
 
Über die in der öffentlichen Sitzung des Rates am 25.02.2010 gefassten Beschlüsse hat die örtliche Presse 
berichtet. 
 
Nachstehend gebe ich hiermit den wesentlichen Inhalt des in der nichtöffentlichen Sitzung gefassten Be-
schlusses bekannt: 
 
 
a) Umlegungsverfahren und Aufschließung des Gewerbegebietes "Enste-Nord"  
 
Der Rat der Stadt Meschede beschloss einstimmig, das Umlegungsverfahren für das Bebauungsplangebiet 
Nr. 116 „Gewerbegebiet Enste-Nord“ fortzuführen. Die Aufschließung soll als öffentlich-rechtliche Maß-
nahme erfolgen. Die Ausführung des Beschlusses wird bis zur nächsten Ratssitzung ausgesetzt. Bis dahin 
soll die Verwaltung nochmals mit den Beteiligten verhandeln und die Ergebnisse vorlegen. 
 
 
59870 Meschede, 03.03.2010 
 
Stadt Meschede 
Der Bürgermeister 
 
Uli Hess 
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Bezirksregierung Arnsberg Soest, den 01.03.2010 
Dezernat Ländliche Entwicklung, Bodenordnung 
Flurbereinigungsbehörde 
 
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren 
Eslohe-Salwey 
AZ. 33.6-28031-H2 
 

Teilungsbeschluss 
 
Die Bezirksregierung Arnsberg hat als Flurbereinigungsbehörde beschlossen: 
Das Flurbereinigungsgebiet Eslohe-Salwey wird gem. § 8 Abs. 3 des Flurbereinigungsgesetzes -FlurbG- 
vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546) in der zurzeit gültigen Fassung i. V. m. § 1 Abs. 3 des Ausführungs-
gesetzes zum Flurbereinigungsgesetz geteilt in die Teilgebiete Eslohe-Salwey und Grevenstein-Homert. 
 
Das Flurbereinigungsgebiet Eslohe-Salwey, Hochsauerlandkreis und Kreis Olpe 
 -AZ. 28031/1- besteht aus den Grundstücken 
 
Stadt/Gemeinde Gemarkung Flur Flurstücke 
Brilon Brilon 28 423 
  56 333 
Brilon Rixen 1 237 
Eslohe Salwey 2 26-30, 34, 38, 40-42, 64 
  3 3, 5-28, 31, 32, 37-41, 47, 50, 51, 53, 55-58 
  4 61 
  5 623 
  7 14-17, 20, 26-28, 42, 44, 46-48, 50, 52, 54-58, 

61-66, 68-77, 80-91, 94, 97, 98, 107, 137-139, 
146, 148, 150, 152, 155, 157, 158, 259 

  11 1-8, 11-20, 22-26, 29, 46, 47, 49-53, 55, 57-
62, 65, 67, 69, 74-80, 96, 98-101, 104-108, 
118, 125 

  12 1-28 
  13 1-21, 23, 24, 26-29, 32-39, 41-61, 64, 66, 69, 

71, 73, 75-78 
  14 1-3, 6-10, 12, 13, 16-18, 20-22, 50, 53, 113, 

159, 175, 176, 179, 186,188, 227, 228, 234, 
236 

  15 30, 45-58, 92-105, 109-120, 122-124, 126-131, 
143, 168-171, 173,175,177, 179 

  16 30 
Eslohe Wenholthausen 13 8-14,16 
  14 42, 43, 45-51, 84-90, 92-97 
Finnentrop Schliprüthen 5 48 
Marsberg Bredelar 10 799,816 
 
Es hat eine Größe von 844 ha. 
 
Das Flurbereinigungsgebiet Grevenstein-Homert, Hochsauerlandkreis, 
 -AZ. 28031/2- besteht aus den Grundstücken 
 
Stadt Gemarkung Flur Flurstücke 
Meschede Grevenstein 3 alle 
  6 55/1, 58/1, 59/1, 78/1, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 

83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 120, 
123, 124, 125, 136, 138 

  8 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 16, 17, 
18, 21/1, 22, 24, 25/1, 26/1, 33/1, 34-38, 39/1 
,43/1, 44, 47/1, 48/1, 49, 53/1, 64/1, 70/1, 
75/1, 99, 101, 102, 104-107, 114, 117, 120, 
121, 124, 125, 127, 130, 131, 136, 163, 176, 
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183, 186, 195-202 
  9 22, 23/1, 23/2, 24, 26/1, 29, 32-35, 38/1, 40-

44, 57-59, 140, 141, 146, 147 
 
Es hat eine Größe von197 ha. 
 

Gründe 
 
Die im Einleitungsbeschluss vom 16.02.2003 formulierten Ziele sind für das neue Flurbereinigungsgebiet 
Eslohe-Salwey -AZ. 28031/1- erreicht. Der Flurbereinigungsplan wurde den Beteiligten bekannt gegeben 
und ist rechtskräftig. 
 
Im 12. Änderungsbeschluss vom 23.11.2009 wurden 197 ha aus der Gemarkung Grevenstein zum Flurbe-
reinigungsgebiet zugezogen. 
Die hierdurch bedingte erweiterte Zielsetzung erfordert im Flurbereinigungsgebiet Grevenstein-Homert     
-AZ. 28031/2- die Aufstellung eines Wege- und Gewässerplanes und eines Flurbereinigungsplanes. 
 
Da diese Arbeiten noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen, ist die Teilung sinnvoll und gerechtfertigt. 
Nur so kann im neuen Flurbereinigungsgebiet Eslohe-Salwey zeitnah der neue Rechtszustand durch Erlass 
der Ausführungsanordnung herbeigeführt werden und die Berichtigung der öffentlichen Bücher erfolgen. 
 
Die Begrenzung der einzelnen Teilgebiete entspricht den vorgenannten Zwecken. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen den Teilungsbeschluss ist innerhalb einer Frist von einem Monat die Klage zulässig, §§ 68 ff. der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in Verbindung mit § 1 Abs. 3 S. 2 des Ausführungsgesetzes zum 
Flurbereinigungsgesetz NW. Die Klage ist innerhalb eines Monats nach der hiermit erfolgten Bekanntgabe 
beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 9. Senat -Flurbereinigungsgericht-, Ägi-
diikirchplatz 5 in 48143 Münster zu erheben -§ 74 VwGO-. 
Es wird empfohlen, der Klageschrift zwei Durchschriften beizufügen. 
 
Im Auftrag 
 
Barden 
 
 
Bezirksregierung Arnsberg Soest, den 01.03.2010 
Dezernat Ländliche Entwicklung, Bodenordnung 
Flurbereinigungsbehörde 
 
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren 
Eslohe-Salwey 
AZ. 33.6-28031-H3 
 

Einladung 
zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft 

der Flurbereinigung Eslohe-Salwey 
 
Durch den 12. Änderungsbeschluss der Bezirksregierung Arnsberg vom 23.11.2009 wurde das Vereinfachte 
Flurbereinigungsverfahren Eslohe-Salwey gem. § 8 Abs. 2 des Flurbereinigungsgesetzes -FlurbG-  erheblich 
erweitert. Die Eigentümer und die Erbbauberechtigten der zum vereinfachten Flurbereinigungs-verfahren 
gehörenden Grundstücke sind Teilnehmer des Verfahrens (§ 10 Nr. 1 FlurbG). 
Für die Erfüllung der Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft soll ein neuer Vorstand gewählt werden. 
 
Zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft des Vereinfachten Flurbereini-gungsverfahrens Eslo-
he-Salwey werden hiermit gemäß § 21 Abs. 2 FlurbG alle Teilnehmer eingeladen. Der Termin findet statt 
am 
 

Dienstag, den 23. März 2010 um 19.30 Uhr 
im  „Holländer Hof“ in Eslohe-Grevenstein. 
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Der Vorstand wird von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern oder Bevollmächtigten gewählt. 
Jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte hat eine Stimme. Gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teil-
nehmer. 
Sollte jemand als Teilnehmer am Wahltermin verhindert sein, kann er sich durch eine Person seines Ver-
trauens vertreten lassen. In diesem Fall ist dem Bevollmächtigten eine schriftliche Bevollmächtigung mit-
zugeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Böhm 
 
 
Fischerei-Genossenschaft „Ruhr-Henne“ 

 
Zu einer Genossenschaftsversammlung lade ich für Mittwoch, den 14. April 2010, 20.00 Uhr, in den Gast-
hof „Kotthoffs Theo“, Zeughausstraße 9 in Meschede ein. 
 
Tagesordnung: 1. Begrüßung 

2. Jahresrechnungen 2004 – 2009 
3. Kassenprüfungsbericht 
4. Entlastung Vorstand/Geschäfts- und Kassenführer 
5. Haushaltssatzung 2010 
6. Vorstandswahlen 

a) Vorsitzender 
b) stellv. Vorsitzender 
c) 3 Beisitzer 
d) 3 stellv. Beisitzer 
e) 2 Kassenprüfer 

7. Verschiedenes 
 
Matthias Graf von Westphalen 
(Vorsitzender) 
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